Versicherungen

Krankenversicherung (KV)

Personen, die vor ihrer Selbständigkeit in einem Angestelltenverhältnis gearbeitet und somit pflichtversichert waren haben verschiedenen Möglichkeiten:

1. freiwillige Versicherung in der bisherigen oder einer anderen gesetzlichen Krankenversicherung für den Unternehmer und seine Familie. Die Beitragshöhe errechnet sich in diesem Fall auf Basis der jährlichen Einkünfte. Wichtig: Nach Verlassen der gesetzlichen Krankenversicherung kann ein Selbstständiger dort nicht wieder Mitglied werden.. 

2. Versicherung bei einer privaten Krankenversicherung. 

3. Kombination aus gesetzlicher und privater Krankenversicherung. 

Hinweis: Im Krankheitsfalle kann in der Regel kein Geld verdient werden, aus diesem Grund sollten Gründer eine Krankentagegeldversicherung abschließen. 

Unfallversicherung für Beruf und Freizeit

 Auch hier sind verschiedene Möglichkeiten offen:

1. freiwillige Unfallversicherung für den Unternehmer und den mitarbeitenden Ehepartner bei der zuständigen Berufsgenossenschaft. Diese Versicherung gilt allerdings nicht für den Freizeitbereich sondern nur in den Gebieten der Berufsunfälle, der Berufskrankheiten und Wegeunfälle. 

2. private betriebliche Gruppen-Unfallversicherungsverträge. Hier werden Mitarbeiter und Angehörige sowohl im Berufs- als auch im Freizeitbereich abgesichert.

Berufsunfähigkeitsversicherung

Kann ein Selbstständiger seinen Beruf nicht mehr ausüben, empfiehlt sich zur Existenzsicherung von Unternehmer und dessen Familie eine sogenannte Berufsunfähigkeitsversicherung. Diese Versicherung zahlt normalerweise ab einem Berufsunfähigkeitsgrad von 50%; wobei individuellen vertraglichen Vereinbarungen auch durchaus andere Werte zugrunde liegen können. Eine solche Versicherung kann beispielsweise an bestehende Lebensversicherungen angekoppelt werden.

Pflegebedürftigkeit

Für die Absicherung der Pflegebedürftigkeit bieten sich folgende 2 Möglichkeiten:

1. gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung: Versicherte bei einer gesetzlichen Krankenversicherung sind dort auch gleichzeitig pflegeversichert.

2. private Pflegeversicherung

3. private Pflegezusatzversicherung, die erforderliche Pflegeeinrichtungen, wie z.B. Pflegeheime abdeckt.

Altersvorsorge

Auch für die finanzielle Absicherung für das Alter gibt es verschiedene Ansätze:

1. Selbständige können sich bei der gesetzlichen Rentenversicherung freiwillig versichern, dabei wird die Beitragshöhe vom Versicherten selbstfestgelegt. 

2. Grundsätzlich ist aber zusätzlich zur gesetzlichen Versicherung eine private Versicherung empfehlenswert. Hier gibt es:

a. die Kapitallebensversicherung. Wahlweise gibt es im Alter eine einmalige Auszahlung oder regelmäßige Rentenzahlungen. Im Todesfalls des Versicherten sind Hinterbliebenen weiterhin versorgt. 

b. die Risikolebensversicherung mit Umtauschrecht. Sie tritt nur im Todesfall des Versicherten in Kraft und versorgt ausschließlich die Hinterbliebenen. Die Risikolebensversicherung ist somit günstiger als die Kapitallebensversicherung. 
c. Die wichtigsten persönlichen und betrieblichen Versicherungen für Selbständige

Betriebliche Versicherungen für Unternehmensgründer und Selbständige
Betriebshaftpflichtversicherung

Diese Versicherung deckt Schäden gegenüber Dritten. Für die Berufsgruppen Ingenieur, Architekt und Makler gibt es außerdem spezielle Berufs- bzw. Vermögensschaden-Haftpflichtversicherungen.

Betriebs-Unterbrechungsversicherung (BU-Versicherung)

Ausfälle von Maschinen-, EDV- und Telefon, Montage- und Transportschäden sowie Personalausfall und Feuer können dazu führen, dass ein Betrieb über einen bestimmten Zeitraum keine Erträge erwirtschaften kann. Hier greift die Betriebs- Unterbrechungsversicherung. Sie übernimmt bis zur Wiederherstellung eines arbeitsfähigen Betriebes die laufenden Kosten (Löhne, Gehälter, Miete, Zinsen etc.)  

Einbruchdiebstahl-Versicherung

Diese Versicherung übernimmt Schäden, die durch Diebstahl, Zerstörung oder Beschädigung von versicherten Sachen nach einem Einbruch entstanden sind.

Elektronik-Versicherung

Schäden an EDV-Anlagen, Telefonanlagen oder bürotechnischen Anlagen (z.B. Kopierer) durch beispielsweise Kurzschluss, unsachgemäßen Gebrauch, Vorsatz Dritter, Überspannung, Feuchtigkeit, Sabotage etc. deckt die Elektronik Versicherung.

Feuerversicherung

Schäden, die durch Brand, Blitzschlag, Explosion oder Flugzeugabsturz entstanden sind, werden durch die Feuerversicherung reguliert. Dies betrifft Schäden an der technischen und kaufmännischen Einrichtung, an Waren, an fremden Eigentum etc.

Kfz-Haftpflichtversicherung

Diese Versicherung deckt alle Schäden an Personen, Sachen und Vermögen, die der Fahrer gegenüber Dritten verursacht hat. Schäden am eigenen Fahrzeug übernimmt die Teil- bzw. Vollkaskoversicherung, auch dann, wenn den Versicherten die Schuld am Unfall trifft.

Leitungswassserversicherung

Sie kommt für die Kosten für Sachschäden auf, die durch Wasser aus Wasserleitungen oder Wasser- bzw. Heizungsanlagen verursacht werden.

Produkt-Haftpflichtversicherung

Zusätzlich zur Betriebs-Haftpflicht gibt es eine Produkt-Haftpflichtversicherung. Sie ist sinnvoll für Hersteller, Lieferanten, Lizenznehmer und Importeure. Diese Versicherung wird wirksam, wenn fehlerhafte Produkte Schäden bei Dritten verursachen.

Sturmversicherung

Sie deckt Sachschäden an Gebäuden und beweglichen Sachen, die sich auf dem versicherten Grundstück befinden.

Umwelthaftpflicht-Versicherung

In der Regel ist diese Versicherung mit der Betriebshaftpflicht kombiniert. Sie schützt vor Schadensersatzansprüchen, aufgrund von Verunreinigung von Boden; Wasser oder Luft durch das Unternehmen. Geeignet ist die Umwelthaftpflichtversicherung in erster Linie für Hersteller und Lieferanten, für Dienstleistungsunternehmen ist sie weniger relevant.
